
Für die GmbH und deren Geschäftsführer 
 

 
Private Kfz-Nutzung durch den Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer 
 
Das Bundesfinanzministerium hat sich aufgrund di-
verser Urteile des Bundesfinanzhofs mit der privaten 
Kfz-Nutzung durch den Gesellschafter-
Geschäftsführer auseinandergesetzt und folgende 
Festlegung getroffen. 
 
Nach den Entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
vom 23.1.2008 und vom 17.7.2008 ist nur diejenige 
Nutzung eines betrieblichen Kfz durch einen Gesell-
schafter-Geschäftsführer betrieblich veranlasst, wel-
che durch eine fremdübliche Überlassungs- oder 
Nutzungsvereinbarung abgedeckt wird. Die ohne 
eine solche Vereinbarung erfolgende oder dar-
über hinausgehende oder einem ausdrücklichen 
Verbot widersprechende Nutzung führt sowohl 
bei einem beherrschenden als auch bei einem 
nicht beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung. 
 
Erfolgt die Überlassung im Rahmen eines Arbeits-
verhältnisses, muss die tatsächliche Durchführung 
der Vereinbarung – insbesondere durch zeitnahe 
Verbuchung des Lohnaufwands und Abführung der 
Lohnsteuer (und ggf. der Sozialversicherungsbeiträ-
ge) – durch die Kapitalgesellschaft nachgewiesen 
sein. Erfolgt die Überlassung nicht im Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses, sondern im Rahmen eines ent-
geltlichen Überlassungsvertrags, muss auch hier die 
Durchführung der Vereinbarung – etwa durch die 
zeitnahe Belastung des Verrechnungskontos des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers – dokumentiert sein. 
 
Auf der Ebene der Kapitalgesellschaft ist für die 
Bemessung der verdeckten Gewinnausschüttung von 
der erzielbaren Vergütung auszugehen. Danach ist 
die verdeckte Gewinnausschüttung mit dem gemei-
nen Wert der Nutzungsüberlassung zu bemessen und 
ein angemessener Gewinnaufschlag einzubeziehen. 
Aus Vereinfachungsgründen kann es die Finanzbe-
hörde im Einzelfall zulassen, dass die verdeckte 
Gewinnausschüttung für die private Nutzung eines 
betrieblichen Kfz mit 1 % des inländischen Listen-
preises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich 
Kosten für Sonderausstattung einschließlich Um-
satzsteuer für jeden Kalendermonat bewertet wird. 
	

 
Abziehbarkeit von Nachzahlungszinsen und 
Steuerpflicht von Erstattungszinsen bei Ka-
pitalgesellschaften 
 
Nachzahlungs- und Aussetzungszinsen gehören zu 
den nicht abziehbaren Aufwendungen und mindern 

deshalb auch nicht die Bemessungsgrundlage der 
Körperschaftsteuer.  
 
Zinsen auf erstattete Körperschaftsteuerzahlungen 
(sog. Erstattungszinsen) erhöhen das Einkommen 
der Kapitalgesellschaften.  
 
Die geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs mit Urteil vom 15.6.2010, nach der – für die 
Rechtslage vor Inkrafttreten des Jahressteuergeset-
zes 2010 – auf die Festsetzung von Einkommens-
teuer entfallenden Erstattungszinsen nicht der Ein-
kommensteuer unterliegen, ist auf die Einkom-
mensermittlung von Kapitalgesellschaften, die über 
keine außerbetriebliche Sphäre verfügen, nicht über-
tragbar. 
 
Anmerkung: Diese (fragwürdige) Besteuerung von 
Erstattungszinsen wird in der Praxis unterschiedlich 
beurteilt. Eine Klärung soll das Bundesverfassungs-
gericht herbeiführen. Dort ist ein Verfahren unter 
dem Aktenzeichen 2 BvR 1806/12 anhängig. Be-
troffene Steuerpflichtige sollten Einspruch einlegen 
und das Ruhen des Verfahrens beantragen. 
 
 
Sonn- und Feiertagszuschläge eines Gesell-
schafter-Geschäftsführers als verdeckte 
Gewinnausschüttung 
	
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören 
auch verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA). Eine 
vGA einer Kapitalgesellschaft ist gegeben, wenn die 
Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb 
der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen 
Vermögensvorteil zuwendet und diese Zuwendung 
ihren Anlass oder zumindest ihre Mitveranlassung 
im Gesellschaftsverhältnis hat. Das ist der Fall, 
wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Ge-
schäftsführer diesen Vorteil einem Nichtgesellschaf-
ter nicht zugewendet hätte.  
 
Zahlt eine GmbH an ihren Gesellschafter-
Geschäftsführer gesonderte Vergütungen für die Ab-
leistung von Überstunden, liegt aus steuerrechtlicher 
Sicht regelmäßig eine vGA vor. Dies gilt auch dann, 
wenn die zusätzliche Vergütung nur für Arbeiten an 
Sonn- und Feiertagen und zur Nachtzeit gezahlt 
werden soll, da eine solche Regelung die Annahme 
rechtfertigt, dass dem Gesellschafter-
Geschäftsführer aus im Gesellschaftsverhältnis lie-
genden Gründen die vorgesehene Steuervergünsti-
gung verschafft werden soll. 
 
Allerdings kann eine entsprechende Vereinbarung 
im Einzelfall durch überzeugende betriebliche 
Gründe gerechtfertigt sein, die geeignet sind, die 



Vermutung für die Veranlassung durch das Gesell-
schaftsverhältnis zu entkräften. Dann liegt keine 
vGA vor.  
 
Eine solche betriebliche Veranlassung kann u. a. 
dann anzunehmen sein, wenn trotz Unüblichkeit 
im allgemeinen Wirtschaftsverkehr mit ver-

gleichbaren gesellschaftsfremden Personen ähnli-
che Vereinbarungen abgeschlossen wurden. 
 
Anmerkung: Die Gefahr, dass die Finanzverwal-
tung hier eine vGA unterstellt, ist sehr groß. Bitte 
lassen Sie sich vor der Auszahlung von Überstun-
denvergütungen beraten! 
 

 
 


